
 

 

Satzung 
 

der Stadt Ottweiler über die Einteilung des 
Stadtgebietes in Gemeindebezirke (Stadtteile) 

und die Bestimmung der Ortsratsmitgliederzahlen 
vom 24. August 1989 

 
 
 

§ 1 
Stadtteile 

 
Das Gebiet der Stadt Ottweiler besteht aus den nachstehenden fünf Gemeindebezirken 
(Stadtteilen): 

 
 

           1. Stadtteil Ottweiler, 
           2. Stadtteil Fürth, 
           3. Stadtteil Lautenbach, 
           4. Stadtteil Mainzweiler, 
           5. Stadtteil Steinbach. 
 
 

§ 2 
Mitgliederzahlen der Ortsräte 

 
Die Mitgliederzahlen der für jeden Stadtteil zu bildenden Ortsräte betragen: 
 

1. Stadtteil Ottweiler       =    15 Mitglieder 
2. Stadtteil Fürth             =      9 Mitglieder 
3. Stadtteil Lautenbach     =      9 Mitglieder 
4. Stadtteil Mainzweiler    =      9 Mitglieder 
5. Stadtteil Steinbach        =      9 Mitglieder 

 
 
 
Die Satzung ist am 03. Oktober 1989 in Kraft getreten. 


